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VA 0019/2017 (STK) 
Volksauftrag „Mehr Demokratie bei Richterwahlen“ 

 
Der Kantonsrat des Kantons Solothurn wird aufgefordert, die Gesetzgebung derart zu än-
dern, dass sich vom Volk gewählte Richter und Richterinnen einer echten Wiederwahl stellen 
müssen und eine Ausschreibung und das Anmeldeverfahren in sämtlichen Wahlgängen inklu-
sive dem ersten Wahlgang zu erfolgen hat. 
 
Begründung 06.02.2017: schriftlich. 
 
Auf Grund der derzeitigen gesetzlichen Regelung in § 45 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes über 
die politischen Rechte, wird beim ersten Wahlgang nur der bisherige Amtsgerichtspräsident 
zur Wahl zugelassen, es sei denn, er demissioniere. Dass bisher nur ein Kandidat zur Richter-
wahl zugelassen wird, erinnert sehr an Ein-Parteien-Verhältnisse in Ländern des ehemaligen 
Ostblocks. Dies passt so gar nicht zu einer lebendigen Demokratie. Wozu eine Wahl über-
haupt sinnvoll sein soll bei nur einem Kandidaten, bleibt schleierhaft. An sich könnte man auf 
die Wahl und die damit verbundenen Kosten auch gerade verzichten. Wenn das Gesetz aus-
serdem schon besondere Wählbarkeitsvoraussetzungen vorschreibt, so macht es Sinn, diese 
Voraussetzungen periodisch in einem transparenten Wahlverfahren zu kontrollieren. Wenn 
aber der bisherige Amtsträger faktisch nicht abwählbar ist, so bleibt erfahrungsgemäss auch 
die Transparenz und die Kritik an der Amtsführung und dementsprechend die Kontrolle aus. 
Das Wahlgremium (hier das Volk) kann ohne echte Wahl die Kontrollfunktion nicht wahr-
nehmen. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Volksauftrags verlangen deshalb die 
Änderung der eingangs erwähnten gesetzlichen Grundlage. 
 
Unterschriften: 1. Claude Wyssmann; insgesamt 145 beglaubigte Unterschriften. 


